
C:\Users\A3002\Desktop\Stadtrecht für Internet\Stadtrecht für Internet - Pdf Versionen\51.2 Anlage 2 Allgemeine Vertragsbedingungen Überlassung Fussballstadien Sportplätze und leichtathletischen 
Anlagen.docx 1

Anlage 2 
 
 
Benutzungsentgelte: 
 
Benutzungsentgelte werden erhoben: 
 

a) für Saisonbelegungen von sonstigen Turn- und Sportvereinen  
 bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in der IG-Sport: 

 
 

Anlage Entgelt/Belegungstag (Saisonpauschale) 

Rasenplatz (DIN Pflegestufe I) 200,00 € 

Rasenplatz (DIN Pflegestufe II) 150,00 € 

Sonstiger Rasenplatz (DIN Pflegestufe III) 100,00 € 

Tennenplatz 150,00 € 

Kunststoffplatz-Hockey 150,00 € 

Leichtathletikanlage Dammenmühle 100,00 € 

Umkleide- und Duschräume 

Dammenmühle: 150,00 € 

Klostermatte: 150,00 € 

Fußballplatz Dinglingen: 75,00 € 

 
 

Zuschläge: 
 
 
 20 % für Vereine der IG-Sport, die keine aktive Jugendarbeit betreiben 
 
 30 % für sportliche Nutzungen von sonstigen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen 
  Einschließlich Jugendveranstaltungen 
 
 50 % für sportliche Nutzungen von übergeordneten Verbänden und sonstigen Organisationen 
  (Volkshochschulen, Krankenkassen einschließlich Jugendveranstaltungen) 
 
 100% für Nutzungen durch Gewerbetreibende 
 
 
Bei Saisonbelegungen von Vereinen, die Mitglied der IG-Sport sind, ist die Durchführung von 
Einzelveranstaltungen in der Saisonpauschale enthalten. 
 

b) für Einzelveranstaltungen von sonstigen Vereinen, Verbänden und Organisationen als  
Tagespauschale: 
 
 
 

Sportplatz 75,00 € 

Leichtathletische Anlagen 50,00 € 

Umkleide- und Duschräume 60,00 € 
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